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153. Mitwirkung auf fachtechnischer Ebene 
in der Nordwestschweizer Regierungskonferenz, 
Schreiben an die NWRK

Ebenso wie der Kanton Bern ist der Kanton Zürich seit 2001 assoziier-
tes Mitglied der Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK). Im
Bestreben, beiden assoziierten Mitgliedern die gleichen Mitwirkungs-
möglichkeiten zu geben, fragt die NWRK den Kanton Zürich an, ob
dieser analog zum Kanton Bern auf fachtechnischer Ebene und in aus-
gewählten Projekten in der NWRK mitwirken möchte. Vonseiten der
NWRK wird eine intensivere Mitwirkung des Kantons Zürich ange-
strebt. Gemeint ist damit neben einer Teilnahme am institutionalisier-
ten Treffen der Aussenbeziehungsbeauftragten eine Mitwirkung von
Mitgliedern des Regierungsrates oder Amtschefs in konkreten, ad hoc
gebildeten Arbeitsgruppen sowie, falls politisch geboten, auch eine Be-
teiligung an Ständeratstreffen.

Auf Antrag der Staatskanzlei

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an die Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK),
c/o Landeskanzlei Basel-Landschaft, Postfach, 4410 Liestal:

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 10. Januar 2012 betreffend die
Rolle der assoziierten Kantone in der Nordwestschweizer Regierungs-
konferenz. Wir bedanken uns für die Absicht, dem Kanton Zürich die
gleichen Rechte einzuräumen wie dem Kanton Bern. Die Ausgangslage
für die beiden Kantone scheint uns allerdings unterschiedlich. Der Kan-
ton Zürich konzentriert sich bei seiner aktiven Mitwirkung auf inter-
kantonaler Ebene in erster Linie auf die Direktorenkonferenzen und
die Metropolitankonferenz Zürich. Dies schliesst in einzelnen Fällen,
bei gleichgerichteten Interessen, eine Mitwirkung auf fachtechnischer
Ebene und in einzelnen Projekten nicht aus. Entsprechende Anfragen
Ihrer Konferenz werden wir vor dem Hintergrund dieser grundsätz -
lichen Überlegungen gerne prüfen.
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II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates und die Staats-
kanzlei.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


